
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/12/18 3Ob79/02t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.2002

Norm

KO §119 Abs3 B

Rechtssatz

Gemäß §119 Abs3 KO ist -mangels abweichender Regelung (etwa § 47 Abs3 KO)- die Verteilung des Erlöses unter die

Absonderungsgläubiger durch das Exekutionsgericht vorzunehmen, das daher in der Regel eine Meistbotsverteilung

durchzuführen hat (Riel in Konecny/Schubert, KO, §119 Rz21).
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